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Sehr geehrte Mieterin, 
sehr geehrter Mieter, 
 
aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen folgende Hinweise zur Abfallentsorgung - 
Abfallsortierung geben. Auf Grund der hohen Restmüllmengen bitten wir Sie die 
Sortierhinweise zu beachten, um so die Müllmengen und damit auch Ihre Kosten für die 
Müllgebühr zu reduzieren. Weitergehende Informationen können Sie dem aktuellen 
Abfallratgeber des Landkreises Ludwigslust entnehmen. 
 
Biotonne 
- Obst- und Gemüsereste 

(Schalen von Südfrüchten) 
- Eierschalen 
- Brotreste 
- Teebeutel und Filtertüten 
- Kaffeesatz 
- Blumenreste 
- Rasen- und Strauchschnitt 
- Laub 
- Küchen- und Knüllpapier 
 
Sperrmüll 
- Möbel, Einrichtungsgegenstände 
- Matratzen, Spiegel, Teppiche 
- Fahrräder, Kinderwagen 
- Radio- und Fernsehgeräte 
- Gartenmöbel 
- Elektronikschrott 

 
Die Termine für die Sperrmüllentsorgung 
sind mittels Postkartensystem durch den 
Mieter selbst mit der FA Rethmann zu 
vereinbaren. 

Gelber Werkstoffbehälter bzw. gelber Sack 
- Verpackungen, welche mit dem „Grünen 

Punkt“ gekennzeichnet sind 
 
Papiercontainer 
- Zeitungen 
- Pappe und Papier 
 
Glascontainer 
- Gläser und Flaschen nach Farben sortiert 
 
Schadstoffsammlung 
- Farben und Lacke 
- Batterien 
- Pflanzenschutzmittel 
- Leuchtstoffröhren u. a. 
 
Müllcontainer 
 
Haushaltsabfälle, die weder über die 
Biotonne, gelben Werkstoffsack, 
Papiercontainer, Glascontainer, Sperrmüll 
oder Schadstoffsammlung zu entsorgen sind. 

 
Für alle Müllarten 
Das Ablegen von Müll (lose oder in Tüten) neben den Containern, am oder im Haus ist nicht 
gestattet und darüber hinaus umweltschädlich und rücksichtslos den Mitbewohnern 
gegenüber! Der Fahrradkeller und der Trockenraum sind keine Müllsammelplätze- auch nicht 
bis zum nächsten Abfuhrtermin! Zuwiderhandlungen können mit einem 
Ordnungsgeldverfahren geahndet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hasche 
Geschäftsführer 
 


